
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, vor einer Entscheidung 
bezüglich des Wegfalls der geplanten Schulsportanlage die jeweilige Schulkonferenz zu 
befragen und eine mögliche Kompromisslösung, die beide Alternativen beinhaltet, zu prüfen 
und im zuständigen Schulausschuss eine Entscheidung herbeizuführen. 
 


